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Einleitung 

Gegenstand, Zielsetzung und Gang der Untersuchung

Bei der Überstellung eines Individuums durch einen Staat an einen anderen Staat 
zur Strafverfolgung oder -vollstreckung besteht ein Spannungsverhältnis zwischen 
den Individualrechten des strafrechtlich Verfolgten und völkerrechtlichen Auslie-
ferungspflichten gegenüber einem anderen Staat. Regelmäßig gibt es Nachrichten 
zu solchen Konflikten. Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf die USA: Edward 
Snowden und Martin Winterkorn sind nur zwei prominente Beispiele, bei denen 
die Frage der Zulässigkeit der Auslieferung an die USA in jüngerer Zeit auch we-
gen Bedenken bezüglich der dortigen grund- und menschenrechtskonformen Be-
handlung der Betroffenen in die Schlagzeilen geraten ist.1 Auch bezüglich Über-
stellungen von Terroristen stellt sich regelmäßig die Frage nach der Zulässigkeit 
der Auslieferung an die USA: Erst Anfang Februar 2019 ist die Auslieferung von 
Adem Yilmaz – einem Terrorgruppenmitglied der sog. Sauerland-Gruppe, dessen 
Auslieferung bereits im Jahre 2016 von US-amerikanischen Justizbehörden begehrt 
worden war – von dem zuständigen OLG Frankfurt unter Berufung auf das Ver-
bot der Doppelbestrafung (ne bis in idem) für unzulässig erklärt worden,2 was zu 
politischen Spannungen zwischen Deutschland und den USA geführt hat.3 Grund- 
und menschenrechtliche Bedenken wirft auch das nach den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 errichtete Gefängnis des US-Stützpunktes Guantánamo Bay 
auf Kuba auf, in dem nach wie vor Personen teilweise ohne Anklage inhaftiert sind4  

 1 S. bspw. https://www.amnesty.de/2013/6/24/usa-duerfen-keine-jagd-auf-den-whistle 
blower-edward-snowden-machen (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020); https://www.lto.de/ recht/
kanzleien-unternehmen/k/us-justiz-klagt-ehemaligen-volkswagen-chef-martin-winterkorn-an/ 
(zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020).
 2 S. hierzu die Presemittteilung der Redaktion beck-aktuell v. 8. 2. 2019, becklink 2012202; s. a. 
die Berichte von LTO: https://www.lto.de/recht/presseschau/p/presseschau-2019-02-06-bverfg-
zu-kennzeichenerfassung-loverparade-prozess-vor-einstellung-lag-zu-lohnungleichheit/ (zu-
letzt aufgerufen am 23. 9. 2020) und von Welt (Brause / Naber): https://www.welt.de/politik/
deutschland/article188287983/Sauerland-Gruppe-Terrorist-Adem-Yilmaz-in-die-Tuerkei-
abgeschoben.html (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020).
 3 S. die Worte des US-amerikanischen Botschafters in Deutschland Richard Grenell: „we 
are gravely disappointed by Germany’s decision to deport a dangerous terrorist to Turkey, de-
spite a pending request to extradite him to the US“, vgl. https://edition.cnn.com/2019/02/06/
politics/us-german-terror-dispute/index.html (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020).
 4 Dies betrifft bspw. Kalid Scheikh, der den Anschlag vom 11. September 2001 maßgeb-
lich geplant hat, und dessen Prozess laut Medienberichten erst im Jahre 2021 – und damit 
rund 20 Jahre nach dem Terroranschlag – beginnen soll, s. den Beitrag vom 31. 8. 2019 in der 
FAZ: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/prozess-gegen-9-11-verschwoerer-soll-2021-
beginnen-16361013.html (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020).
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und in dem nachweisbar Häftlinge gefoltert worden sind.5 Auch wenn seit März 
2008 keine neuen Häftlinge mehr in das Gefangenenlager geschickt worden sind,6 
hat US-Präsident Donald Trump im Januar 2018 in einem Erlass erklärt, das Gefan-
genenlager in Zukunft wieder stärker nutzen zu wollen – insbesondere im Kampf 
gegen den sog. „Islamischen Staat“.7 Das könnte dann auch für Personen gelten, 
die von Deutschland an Justizbehörden der USA ausgeliefert werden.

Besondere Brisanz erlangt die Frage nach der Zulässigkeit einer Auslieferung 
an die USA gerade auch aufgrund der Möglichkeit der Verhängung und Vollstre-
ckung der Todesstrafe in einigen Bundesstaaten in den USA und neuerdings auch 
wieder auf Bundesebene,8 wenn im konkreten Fall zu befürchten ist, dass der Ver-
folgte zum Tode verurteilt und diese Strafe auch vollstreckt werden wird. Erst im 
Jahre 2016 hat das OLG Köln9 eine Auslieferung einer Honduranerin an die USA 
trotz des Mordverdachts mit der Möglichkeit der Todesstrafe für zulässig erklärt. 
Dies wurde mit der Abgabe einer völkerrechtlichen Zusicherung begründet, dass 
in Bezug auf die Betroffene wenn auch nicht auf die Verhängung der Todesstrafe, 
so doch zumindest auf ihre Vollstreckung verzichtet wird.

In welchem Verhältnis Grund- und Menschenrechte des Auszuliefernden zu völ-
kerrechtlich begründeten Auslieferungspflichten stehen, bleibt in der Diskussion 
oftmals offen. Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung, wie solche Konflikte 

 5 S. bspw. den Bericht der Inter-American Commission on Human Rights v. 5. 6. 2015: To-
wards the Closure of Guantanamo Bay, Rn. 101 ff.; zum Ganzen s. https://www.amnesty.ch/
de/laender/amerikas/usa/dok/2019/guantanamo-bedrohung-fuer-die-menschenrechte (zuletzt 
aufgerufen am 23. 9. 2020); zur Kritik hieran s. Mitsilegas, EuFAR 8 (2003), 515, 531; Paust, 
HILJ 33 (2003), 503.
 6 S. https://www.amnesty.de/sites/default/files/2018-02/042_2018_DE_USA_.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 23. 9. 2020).
 7 S. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-protecting- 
america-lawful-detention-terrorists/ (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020); s. a. urgent action 
Nr. UA-042/2018 bei Amnesty International: https://www.amnesty.de/sites/default/files/ 2018-
02/042_2018_DE_USA_.pdf (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020).
 8 Zur Frage der Zulässigkeit s. Kapitel 1 B. I. 1. und Kapitel 2 D. III. In jüngerer Zeit wurde 
in den USA entgegen der weltweiten Tendenz zur Abschaffung der Todesstrafe nicht nur da-
rüber disktuiert, die Todesstrafe wieder auf Bundesebene zu vollstrecken: Erst im Juli 2020 
wurden zum ersten Mal seit 17 Jahren Todesurteile in den USA vollstreckt, die auf Bun-
desebene verhängt worden waren (vgl. https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/
weitere-drohende-hinrichtungen, zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020). Zuvor hatte Justizminis-
ter William P. Barr im Juli 2019 die US-Gefängnisbehörde beauftragt, einen Zusatz zum sog. 
„Federal Excution Protocol“ anzufügen, um die Todesstrafe wieder auf Bundesebene voll-
strecken zu können und erstmals seit 16 Jahren die Festlegung der Exekution von fünf Häft-
lingen auf Bundesebene angeordnet, gegen die bereits die Todesstrafe verhängt worden war, 
s. hierzu https://www.justice.gov/opa/pr/federal-government-resume-capital-punishment-after-
nearly-two-decade-lapse (zuletzt aufgerufen am 23. 9. 2020); s. a. https://rsw.beck.de/aktuell/
meldung/usa-wollen-auf-bundesebene-wieder-todesstrafe-vollstrecken (zuletzt aufgerufen am 
23. 9. 2020).
 9 OLG Köln, 30. 5. 2016 – 6 AuslA 134/15 – 102, vgl. Redaktion FD-StrafR, FD-StrafR 
2016, 378754. 
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zwischen Auslieferungspflichten und der Pflicht zur Wahrung und zum Schutz von 
Grund- und Menschenrechten aufgelöst werden können.

Es soll eine Lösung gefunden werden, wie solche Normkonflikte in einem Aus-
lieferungsverfahren mit Drittstaaten wie den USA so gelöst werden können, dass 
Grund- und Menschenrechten auch trotz daraus folgender politischer Spannun-
gen zwischen den Staaten tatsächlich zur Wirksamkeit verholfen wird. Zu einer 
solchen Pflichtenkollision eines Staates kommt es regelmäßig, weil Straftaten vor 
Staatsgrenzen keinen Halt machen. Eine extraterritoriale Strafverfolgung ist heut-
zutage nicht nur aufgrund der globalen Mobilität des Einzelnen und damit auch 
der Delinquenten, sondern auch aufgrund der möglichen grenzüberschreitenden 
Kriminalität unabdingbar.10 Gerade weil ein Bedürfnis der Verfolgung von trans-
nationaler Kriminalität und Auslandstaten besteht, wird die Strafgewalt auch auf 
Taten außerhalb des eigenen Territoriums erstreckt.11 Ohne die Unterstützung an-
derer Staaten wird eine Strafverfolgung oder -vollstreckung allerdings wesentlich 
erschwert oder gar unmöglich. Ein Staat ist daher zwingend auf die Mitwirkung 
eines anderen Staates angewiesen, wenn die Strafverfolgung und -vollstreckung 
auf dem eigenen Territorium nicht möglich ist, weil sich der Verfolgte in einem 
anderen Hoheitsgebiet aufhält.12 Grundlage der Hilfeleistung des ersuchten Staates 
gegenüber dem ersuchenden Staat durch die Auslieferung ist deshalb das Gebot 
internationaler Solidarität der Staaten bei der Verfolgung und Aburteilung von 
Straftaten bzw. bei der Vollstreckung von Strafen.13 Es steht im Interesse eines 

 10 Ambos / Gronke, in: Ambos / König / Rackow (Hrsg.), Rechtshilferecht, 1. Hauptteil Rn. 3; 
Bassiouni, in: FS Triffterer, S. 715, 716 f.; Vogel / Burchard, in: Grützner / Pötz / Kreß / Gazeas 
(Hrsg.), Internationaler Rechtshilfeverkehr, Vor § 1 Rn. 1.
 11 Das völkerrechtliche Interventionsverbot schließt lediglich die Ausübung exekutiver und 
judikativer Staatsgewalt auf fremdem Staatsgebiet absolut aus, nicht jedoch die Ausübung 
legislativer Staatsgewalt. Gleichwohl erfordert die transnationale Erstreckung legislativer 
Staatsgewalt einen Anknüpfungspunkt, der sich aus dem berechtigten Strafverfolgungs-
interesse herleiten lässt (so bspw. die Staatsangehörigkeit von Täter oder Opfer, s. z. B. § 7 
StGB); s. hierzu statt vieler Ambos, in: MüKo zum StGB, Vor §§ 3 ff. StGB Rn. 12 ff.; Böse, 
in: Kindhäuser / Neumann / Paeffgen (Hrsg.), StGB, Vor §§ 3 ff. StGB Rn. 12 ff.; Eser / Weißer, 
in: Schönke / Schröder (Hrsg.), StGB, Vor §§ 3 ff. StGB Rn. 11.
 12 Ambos, Internationales Strafrecht, § 12 Rn. 18; Hackner / Schierholt, Internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen, Rn. 54; Heimgartner, Auslieferungsrecht, S. 9; Pohl, Vorbehalt und An-
erkennung, S. 27; Weigend, JuS 40 (2000), 105; zur Entführung einer Person aus dem Hoheits-
gebiet eines anderen Staates s. Murschetz, Auslieferung und europäischer Haftbefehl, S. 258 ff.
 13 Capus, Strafrecht und Souveränität, S. 236; Vogel / Burchard, in: Grützner / Pötz / Kreß / Ga-
zeas (Hrsg.), Internationaler Rechtshilfeverkehr, Vor § 1 Rn. 114; Deiters, ZIS 2006, 472, 473 
geht davon aus, dass der europäische Staatenverbund ohne zwischenstaatliche Solidarität 
nicht auskommt, folgert daraus aber nicht zwingend die Alternativlosigkeit des Europäischen 
Haftbefehls. Das Gebot internationaler Solidarität entwickelt sich immer mehr zu einem 
Strukturprinzip der Völkerrechtsordnung, s. von Arnauld, Völkerrecht, § 4 Rn. 303; Koroma, 
in: Hestermeyer / König / Matz-Lück / Röben / Seibert-Fohr / Stoll / Vöneky (Hrsg.), Coexistence, 
cooperation and solidarity, S. 103 ff.; Matz-Lück, in: Hestermeyer / König / Matz-Lück / Röben /  
Seibert-Fohr / Stoll / Vöneky (Hrsg.), Coexistence, cooperation and solidarity, S. 141, 145 ff.; 
Wellens, in: Wolfrum / Kojima (Hrsg.), Solidarity: A Structural Principle of International Law, 
S. 3 ff.


